R I C H T L I N I E N

für die Gewährung

einer Jugendförderung

Jugendliche im Sinne dieser Richtlinien sind Mitglieder eines Vereines/Organisation mit Sitz in Koblach bis zum Ablauf jenes Jahres, in dem sie ihr 18. Lebensjahr vollenden und für deren Betreuung außer einem allfälligen Mitgliedsbeitrag keine Gebühr eingehoben wird.

Die Jugendförderung wird nur für ortsansäßige Jugendliche gewährt.

Über die Betreuung der Jugendlichen sind Aufzeichnungen zu führen. Die Aufzeichnun​gen/Anwesenheitslisten haben mindestens zu enthalten: Name und Geburtsdatum, Adresse sowie Datum der Betreuung. Diese Aufzeichnungen sind dem Antrag beizulegen. Die Organe der Ge​meinde haben das Recht, Kontrollen über die Anzahl der betreuten Jugendlichen vorzunehmen.

Es besteht kein Rechtsanspruch auf diese Förderung.

Die Förderung ist jeweils bis zum 15. Jänner des Folgejahres zu beantragen.

Die Förderung beträgt bei einer jährlichen Betreuung von





10 -  30 mal

€ 7,27





31 -  60 mal

€ 10,90





61 -  90 mal

€ 14,53





über 90 mal

€ 21,80

je Jugendlichem und Jahr.








Der Bürgermeister








Fritz Maierhofer

